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Appenzell A. Rh.. Abänderung der Statuten der Lehrerpensionskasse. 103

amtl. Schulblatt vom Dezember gl. J.) in dem nämlichen Zimmer
unterzubringen.

2. Die Taxe ist für den Krankheitstag auf Fr. 2 festgesetzt.
3. Diese Übereinkunft bleibt in Kraft, bis sie von dem einen oder andern

Teil gekündet wird, was ein Jahr vor dem Erlöschen zu geschehen hat.

V. Lehrerschaft der allgemeinen Volksschulen.

25. 1. Statuten der Lehrerpensionskasse des Kantons Appenzell a. Rh. vom 3. März 1884.')
Abänderung von § 2. (Beschluss des Kantonsrates vom 13. November 1889.)

§ 2. Zum Beitritte sind sämtliche an offiziellen Primarschulen des Kantons

definitiv angestellten Lehrer verpflichtet.
Für jeden nicht obligatorisch zum Beitritt zur Lehrerpensionskaase

verpflichteten Lehrer, bezw. Lehrerin, an der Kantonsschule und an öffentlichen
Real- und Arbeitsschulen, für welche die betreffende Gemeinde oder Korporation
den Gemeindebeitrag leistet, übernimmt der Staat die Leistung des Staatsbeitrages

in gleicher Höhe wie für die Primarlehrer.
Die gegenwärtig angestellten Kantonsschul- und Reallehrer und

Arbeitslehrerinnen, welchen nach Massgabe von Ziffer 1 der Beitritt zur Lehrerpensionskasse

bis spätestens Ende Juni 1890 ermöglicht wird, werden von dieser
ohne Rücksicht auf ihr Alter, d. h. unter Erlassung der in § 11 der Statuten
vorgesehenen Nachzahlung aufgenommen. Wer erst später eintritt, hat die

Nachzahlung zu leisten.

VI. Gewerbliche und landwirtschaftliche Berufsschulen und Kurse.

26. 1. Beschluss des Grossen Rates des Kantons Graubünden über Subventionirung
landwirtschaftlicher Winterschulen. (Vom 21. Mai 1889.)

§ 1. An eine zweikursige landwirtschaftliche Winterschule, welche in einer
Ortschaft eines Haupttales unseres Kantons errichtet wird, trägt der Kanton
die Hälfte der Kosten für Lehrkräfte und allgemeine Lehrmittel bei: der
Betrag für dieselben darf jedoch nicht höher als auf Fr. 3000 steigen; derselbe
ist alljährlich in das kantonale Budget aufzunehmen.

§ 2. Für die ersten zwei Jahre ist eine Ortschaft des Oberengadins vorgesehen.

Bei späterer und mehrfacher Konkurrenz wird der Schulort durch den

Erziehungsrat bestimmt, und sollen dabei Talschaften und Gemeinden, die

noch nicht im Turnus gewesen, den Vorzug haben.
§ 3. Die Wahl des Hauptlehrers wie der Hülfslehrer erfolgt durch den

Erziehungsrat, mit Rücksicht auf die letztem unter tunlichster Berücksichtigung
der Vorschläge des Schulrates der Wanderschule.

§ 4. Die Schule muss wenigstens 5 Monate dauern und spätestens in der
ersten Woche des Monats November beginnen.

§ 5. Die Schule muss wenigstens 15 Schüler zählen.

') Siehe I. Sammlung 1883-lasö, pag. 118.


	Lehrerschaft der allgemeinen Volksschulen

